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Lichtverschmutzung reduzieren –
Biodiversität stärken, Rücksicht auf Umgebung

und Kosten reduzieren!

Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der Kommune



Ausbreitung des nächtlichen Kunstlichts in die Fläche

Warum beschäftigen wir uns seit mehr als 10 Jahren mit Außenbeleuchtung?



Blick von der Maulkuppe - helle Kleidungsstücke reflektieren das Himmelsleuchten durch Kunstlicht



Mie-Streung über Staub- und Wasserteilchen

Wolken verstärken das Problem der Lichtverteilung innerhalb der Siedlung 
(Dauervollmond) und  reflektieren es in die Außenbereiche und Schutzgebiete 
(Lorenz-Mie-Streuung an Partikeln und Aerosolen)



So viel LED.Licht für……Nichts!

Foto: A. Hänel



Ab 2009: Schutz der Rhöner Nachtlandschaften/Ortsbild

2012: Beleuchtungsrichtlinien für Kommunen!

Abgestimmt mit ÜWR Mellrichtstadt, Bayernwerk und RhönEnergie!

Eine erste Strategie, der Lichtverschmutzung entgegen zu treten:

Ein verantwortungsvollerer Umgang mit Kunstlicht in der Nacht!



Quelle:: Monitoring, trends and impacts of light pollution | Nature Reviews Earth & Environment

Upward Flux Ratio (ULR)

Der "Upward Flux Ratio" (RUF, Aufwärtslichtstromverhältnis) ist ein Maß für die unerwünschte Himmelsaufhellung, bei dem der gesamte Lichtstrom, der direkt 

oder indirekt durch Reflexion in den Himmel gelangt, ins Verhältnis zum minimal benötigten Lichtstrom für die Sehaufgabe gesetzt wird. Im Gegensatz zum 

einfacheren Upward Light Ratio (ULR), das nur direkt nach oben abgestrahltes Licht betrachtet, bezieht der RUF auch das von Flächen reflektierte Licht mit ein. 

https://www.nature.com/articles/s43017-024-00555-9.epdf?sharing_token=pJVzLb_uWUV6LbPjtaJi8tRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PWLUiHTP1cE0-KxWXVapsE15eQ4Gee_vEsEsLl1zrP9K327HjkjsYeipbwaJXi2bZRntwsbKaIcK5DMDqGwjFoUDAPa1yuieuICF6sOXQOXmVfkodj1I0m7NTjb1Z_CGI%3D




Lichtimmissionen entstehen in Siedlungen!

www.lightollutionmap.info VIIRS 2012

BfN-Hotspot Biodiversität

http://www.lightollutionmap.info/


HTTPS://WWW.IDIV.DE/DE/NEWS/NEWS_SINGLE_VIEW/5202.HTML (30.10.2023)  

https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/5202.html


HTTPS://WWW.IDIV.DE/DE/NEWS/NEWS_SINGLE_VIEW/5202.HTML (30.10.2023)  

https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/5202.html


Grafik: Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)
Medizin-Nobelpreis für Innere Uhr/chronobiologischen Rhythmus 2017

„Der Tag-Nacht-Rhythmus ist der grundlegendste Rhythmus des Lebens.“
Zitat:  Prof. Dr. Beate Jessel, ehem. Präsidentin Bundesamtes für Naturschutz

Künstliche Veränderung der natürlichen Beleuchtungsstärken

Medizin-Nobelpreis 2017:
In jeder Zelle tickt innere Uhr.  Taktgeber= hell/dunkel
„Das Leben auf der Erde richtet sich nach der Rotation.“



Bericht des Bundes zu Lichtverschmutzungen:
Microsoft Word - 2020_10_12_Bericht 
Umlauf_TOP46_Lichtverschmutzung_TAB_Nr_186_Final.docx (umweltministerkonferenz.de)
Foto: W. Lauer

https://www.umweltministerkonferenz.de/umlbeschluesse/umlaufBericht2020_66.pdf


http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/Skript_336.pdf
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Wir stehen auf der 

Vorwarnliste!

Danke für Nix!

http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/Skript_336.pdf


Biodiversität: 

 Beeinflussung Ruhe- und Aktivitätszeiten Tiere

 Orientation und Desorientierungseffekten von Vögeln, Insekten

Fledermäuse, Fische, Wassertiere, Reptilien etc.  

 Balz-, Brut und Jagdverhalten

 Scotobiologie (Pflanzen)

Ein natürlicher Tag-Nacht-

Wechsel ist wertvoll…
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Biodiversität: 

 Beeinflussung Ruhe- und Aktivitätszeiten Tiere

 Orientation und Desorientierungseffekten von Vögeln, Insekten

Fledermäuse, Fische, Wassertiere, Reptilien etc.  

 Balz-, Brut und Jagdverhalten

 Scotobiologie (Pflanzen)

Ein natürlicher Tag-Nacht-

Wechsel ist wertvoll…

MERKE: Dunkelheit ist eine Notwendigkeit der Natur. 
Die Natur, Tiere und Umwelt haben keinen Rollo!



Tiere/Pflanzen/Lebensräume – im Kunstlicht 
Einfluss Ruhe- und Aktivität, Orientierung, Brut-, Balz- und Jagdverhalten

Vögel / Zugvögel

• Änderung Aktivitätszyklus

• Anlockung

• Verharren/Kreisen

• Vergrämung

• Ablenkung, Desorientierung

• Blendung/Kollisionen

• Unnatürliche Partnerwahl

Insekten / Nachtfalter

• Staubsaugereffekt

• Verharrungseffekt

• Verbrennen

• Reduktion Pheromonproduktion

• Beeinträchtigung der 

Entwicklungsstadien

Amphibien und Reptilien
• Blendung
• Stress
• Prädationsrisiko
• Unterbindung Paarung
• R: Steuerung elementarer 

Vorgänge durch 
lichtempfindliches 
Gehirnorgan

Fledermäuse

• Anziehung (Prädation, Unfälle)

• Viele lichtempfindliche Arten 

(Meidung, Orientierungsverlust)

• Alle Arten lichtempfindlich an 

Quartier und Trinkstellen

Andere Säugetiere 
• Meidung/Umwege
• verkleinerte Fort-

pflanzungsorgane
• Stress
• Änderung Gebur-

tenzeitpunkte
• Verkürzte Zeit für 

Nahrungsaufnahme
Credit: Sonja Gärtner

Pflanzen

• später Laubabwurf

• frühe Knospenbildung

• oxydativer Stress

• Vergrößerung Blatt-

oberflächen

• länger geöffnete Poren



Künstliches Licht verschiebt die Jahreszeiten in den Kommunen stärker als der Klimawandel. 
Artificial light at night outweighs temperature in lengthening urban growing seasons | Nature Cities und
Nonuniform response of vegetation phenology to daytime and nighttime warming in urban areas | Communications Earth & 
Environment

Nonuniform response of vegetation phenology to daytime and nighttime warming in 
urban areas | Communications Earth & Environment

https://www.nature.com/articles/s44284-025-00258-2
https://www.nature.com/articles/s43247-024-01471-y?fromPaywallRec=false
https://www.nature.com/articles/s43247-024-01471-y?fromPaywallRec=false


Dim light pollution prevents diapause induction in urban and rural moths (wiley.com) Foto: Carl Herzog

Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Siedlungen!

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1365-2664.14373


Grafik: Die vielen Auswirkungen von künstlichem Licht bei Nacht. Grafik: TAB-Bericht Dt. Bundestag https://www.tab-
beim-bundestag.de/projekte_lichtverschmutzung-ausmass-gesellschaftliche-und-okologische-auswirkungen-
sowie-handlungsansatze.php#Anker2

https://www.tab-beim-bundestag.de/projekte_lichtverschmutzung-ausmass-gesellschaftliche-und-okologische-auswirkungen-sowie-handlungsansatze.php#Anker2
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Kloog u.a.

Menschen: Störung des zirkadianen Rhythmus

Credit A. Hänel

: Frontiers | Outdoor nighttime light exposure (light pollution) is associated with Alzheimer’s disease (frontiersin.org)

Alle Quellen:Sammlung Auswirkungen von Kunstlicht bei Nacht – Naturnacht Fulda-Rhön (naturnacht-fulda-rhoen.de)

Risiko Schlaganfall und Alzheimer, 
Makuladegeneration (Augen) – Leuchten 
der Risikogruppe 2, hoher Blauanteil

https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2024.1378498/full
https://naturnacht-fulda-rhoen.de/ressourcen/sammlung-auswirkungen-von-kunstlicht-bei-nacht/


1. Direkte Blendung durch starke Lichtquellen – Photoretinitis/Katarakt/Makuladegeneration Blue light pollution 
causes retinal damage and degeneration by inducing ferroptosis – ScienceDirect Lichtstress – perm. Ablenkung der Augen 
(Sicherheitsgefährdung)

2. Weitreichende Aufhellung des Nachthimmels und Umgebung: Unbeabsichtigte, (unästhetische) Veränderung 
Orts- und Landschaftsbild, extreme Fernwirkung - Zerschneidung von Nachtlandschaften, Habitats-/Artenverlust, 
Beeinträchtigungen

3. Nachbarschaftliche Störung (Trespas)

+ Hoher Energie- und Ressourcenverbrauch – Utilanz? Material (Masten, LED) , Installation, Betrieb

Rebound-Effekt durch  Preisverfall LED = mehr, längere und intensivere Beleuchtung. Besser: Suffizienz! Recycling??

 Aktueller Strommix: ca. 500 g CO2/kWh :Klimatreiber (+ Wärmeverlust bei Lichterzeugung)

LICHTVERSCHMUTZUNG?????

Konflikte mit Schutzbestimmungen BNatSchG (§ 2, 13ff, 39, 44 - explizit ab 

2021 §§ 23 41 a BNatG – seit 08.06.2023: HeNatG

Konflikte mit Bundesimmissionsschutzgesetz: Kunstlicht zählt zu den 

schädlichen Umwelteinwirkungen gem. § 3 BImSchG (Vermeidungs- und 

Minimierungsgebot gem. § 22 BImSchG). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1011134422002317?via%3Dihub


Nachthimmelqualität der Rhön; max. 21.77 mag/arcsec²
Definition natürliche Nachtlandschaft: 21.4 mag/arcsec²

Problem:
 Lichtverschmutzung 

entsteht fast 
ausschließlich in 
Siedlungen wirkt jedoch 
auch außerhalb 

Konflikte:
 Naturschutz
 Immissionsschutz
 Landschaftsbild
 Energieverbrauch

Ziel:

 Anforderung Neuplanung

 Verbesserung Bestand

 Reduzierung in den 
Siedlungen: Umrüsten, 
Abschalten, Reduzieren

 Dadurch weniger 
Belastung innerhalb u. 
Außenbereich durch 
weniger Streuung

amber, 
max. 2200 K

Geringe Lichtströme
Abschirmung, niedrige 
Lichtpunkthöhen

Abschalten, Reduzieren

Lichtimmissionen entstehen fast ausschließlich in Siedlungen 
und können nur dort reduziert werden, auch um die 
Außenbereiche zu schützen.



Best practice Silges: Umrüstung von Peitschenleuchten auf voll-abgeschirmte Amber-LED. 

Foto: A. Mengel

Umrüstung

Bestand
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Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten erkennen und nutzen:

1. Rechtslage kennen

2. Unterschied Industrienormen und Gesetze verstehen

3. Technische Möglichkeiten inkl. Alternativen zu ortsfester Beleuchtung 

und Optimierung Bestandsbeleuchtung

1. Best Practice Beispiele öffentlich und gewerblich

2. Leitlinien /Satzungen

3. Rücksicht auf Schutzgebiete 

4. Unabhängiges Beratungsangebot annehmen



Was sagt die Straßenverkehrsordnung StVO?

STRASSENBAULASTTRÄGER/KOMMUNE:

• § 26 StVO Beleuchtung Zebrastreifen (FGÜ) - nur auf 

Anordnung Straßenverkehrsbehörde

• Beleuchtung Fahrbahn/Straßenraum? In StVO nicht als 

Aufgabe des Straßenbaulastträgers erwähnt. 

VERKEHRSTEILNEHMENDE:

• §§ 3, 25 StVO: Anpassung Verkehrsteilnehmer an sich 

darbietende Wege-,  Sicht- und Wetterverhältnisse. 

Haltepflicht Fußgänger (Vorrang nur an Zebrastreifen)

• § 17 StVO: Nutzung Fahrzeugbeleuchtung Pflicht

Ein kurzer Blick in Gesetz §§ - Hessen HStrG

Verkehrssicherungspflicht?
= Ist kein Gesetz!

• Instandhaltung Fahrbahn sowie lt. §§ 9, 10 HStrG Reinigung,

Räumung, Eis, Schnee. Gefahrenstellen beseitigen, temporär

absichern!

• Dunkelheit/Nässe/Nebel sind natürliche, erwartbare Zustände und

bei Einhaltung der Verkehrsregeln durch die Verkehrsteilnehmer

gem. §§ 1, 17, 25 StVO. keine Gefahr.

Straßenbeleuchtung sinnvoll? Industrienormen sinnvoll? Keine 

empirisch-wissenschaftliche Belege. Industrienormen – kein 

Rechtscharakter, großen Auslegungsspielraum. Haftung? Wird 

behauptet, aber selten und keine aktuellen Urteile bzgl. einer

Beleuchtungsaufgabe – sondern geschaffener Gefahrenquellen, die 

nicht beseitigt wurden.

FAZIT: 

• Es liegt weitgehend im gemeindlichen Ermessen, ob, wie 

und in welchem Umfang die Straßen oder besser Gehwege 

beleuchtet werden. 

• Abschaltungen bis auf Fußgängerüberweg werden durch 

Verkehrszeichen 394 gekennzeichnet. 

• Kommunen haben großen Handlungsspielraum!

• Aber: Gewöhnung, hohes Komfort- und Anspruchsdenken

Straßengesetze: Beleuchtung keine Aufgabe des Straßenbaulastträgers, aber 
u.a. Berücksichtigung Umweltbelange (§ 9 HeStrG). Aufgaben zur 
Verkehrssicherung aufgeführt in §§ 9, 10 HeStrG (keine Beleuchtung). 



 ?? Verkehrssicherungspflicht??  -
Eine Zahl ist belegt

Quelle: Bundesamt für Straßenwesen!
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VERMEIDUNGSPFLICHTEN:

Bundesimmissionsschutzgesetz:

- Licht, welches auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die 

Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkt, ist je nach Art, Dauer 

und Ausmaß eine Immission nach § 3 Abs. 2 BImSchG. 

- Für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen bestimmt § 22 Abs. 1 Nr. 1 

BImSchG, dass diese so zu errichten sind, dass schädliche Umwelt-

einwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar 

sind.

- § 22 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG verlangt, dass nach dem Stand der Technik

unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß

beschränkt werden

Festsetzungsmöglichkeit bei Bauvor-
haben für technische Vorkehrungen 
gem. § 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB 
- Schutz vor schädlichem 

Umwelteinwirkungen!!!
Neu ab 06_23:§ 35 (7) HeNatG
Grenzwerte Anwohner!

Aktuelle Rechtslage + Ergänzungen
https://www.bundestag.de/resource/blob/374848/56042d3a1df1080f8a73ebabb7cc1c28/lichtverschmutzung-data.pdf

Arbeitsplätze im Freien:

Ggf. Beleuchtungspflicht Arbeitsstätten entsprechend den

Empfehlungen der techn. Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.4 –

Ort und Zeitpunkt Arbeitsverrichtung! D.h. es sind bestimmte

Beleuchtungsstärken gefordert.

Es ist nicht beschrieben WIE diese Beleuchtungsstärken zu

erreichen sind. D.h., eine Taschenlampe oder EX-Stirnlampe

können ausreichen.

Zudem: Gem. Punkt 7.1 der ASR A3.4 kann eine

Gefährdungsprüfung zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit von

den Vorgaben abweichen.

Wissenschaftlicher 

Dienst dt. Bundestag

Öffentliche Beleuchtung: §26 StVO: Beleuchtung FGÜ = 

einzige gesetzliche Beleuchtungspflicht Straßenbaulastträger.

Verkehrsteilnehmer: Beleuchtungs- und Sorgfaltspflicht 

gem. § 1, 17 ff StVO

 Großer Gestaltungsspielraum für Kommunen, ob und wie 

wo beleuchtet werden soll. Verkehrsicherungspflicht

beschränkt auf Instandhaltung, Räumung Schnee und Eis 

und Beseitigung Gefahrenstellen, die selbst bei größter 

Sorgfaltspflicht Verkehrsteilnehmer nicht erkennbar wären, 

dann als Einzelfallmaßnahme und besser: Gefahrenstelle 

beseitigen oder kenntlich machen (wie nicht sichtbarer 

Pflanzkübel mit Reflektoren, Absperrung Baugrube etc.) 

 Sorgfalts- und Verkehrssicherungspflicht der Verkehrs-

teilnehmenden kann von Straßenbaulastträger durch 

unterschiedliche lichtunabhängige Maßnahmen unterstützt 

werden.



Fotos: Th. Güths

Vorher:  Moderate ausreichende Beleuchtung, geringe Anwohnerbelastung, wenig 
Streuung außerhalb der Siedlung. 



Fotos: Th. Güths

REBOUND-EFFEKT: Energieeffizienz statt Umwelteffizienz!  Überschreitung Grenzwerte
Lichtimmissionsrichtlinie – aber: Straßenbeleuchtung unterliegt NICHT Anforderunge § 22 BImSchG

Nacher –worst practice: Nach Umrüstung auf LED höhere Anwohnerbelastung, höherer 
schädlicher Blauanteil, mehr Reflektion von  stark beleuchteter Fläche. 
Grenzwerte der Lichtimmissionsrichtlinie für Anwohner überschritten !

Umrüstung Bestand
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VERMEIDUNGSPFLICHTEN:

Bundesimmissionsschutzgesetz:

- Licht, welches auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die 

Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkt, ist je nach Art, Dauer 

und Ausmaß eine Immission nach § 3 Abs. 2 BImSchG. 

- Für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen bestimmt § 22 Abs. 1 Nr. 1 

BImSchG, dass diese so zu errichten sind, dass schädliche Umwelt-

einwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar 

sind.

- § 22 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG verlangt, dass nach dem Stand der Technik

unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß

beschränkt werden

Aktuelle Rechtslage + Ergänzungen
https://www.bundestag.de/resource/blob/374848/56042d3a1df1080f8a73ebabb7cc1c28/lichtverschmutzung-data.pdf

Arbeitsplätze im Freien:

Ggf. Beleuchtungspflicht Arbeitsstätten entsprechend den Empfehlungen der

techn. Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.4 – Ort und Zeitpunkt

Arbeitsverrichtung! D.h. es sind bestimmte Beleuchtungsstärken gefordert.

Es ist nicht beschrieben WIE diese Beleuchtungsstärken zu erreichen sind. D.h.,

eine Taschenlampe oder EX-Stirnlampe können ausreichen.

Zudem: Gem. Punkt 7.1 der ASR A3.4 kann eine Gefährdungsprüfung zur

Wahrung der Verhältnismäßigkeit von den Vorgaben abweichen.

Wissenschaftlicher 

Dienst dt. Bundestag

Übertragene Anwendung:
Die Straßenbeleuchtung ist zwar als „straßenfremde Einrichtung“ eine nicht
genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des BImschG, unterliegt aber
nicht den Anforderungen des§ 22 Abs. 1 S. 1 BImSchG.

D.h., aufgrund des früheren Stands der Technik wurde die
Straßenbeleuchtung als Gegenstand des BImSchG/LAI herausgenommen.
Das bedeutet aber nicht, dass die von der öffentlichen Beleuchtung
ausgehenden Lichtimmissionen keine schädliche Umwelteinwirkung
darstellen. Forderung: Aufnahme der öffentliche Beleuchtung in Licht-
Immissionsrichtlinie.

Von Lichtimmissionen Betroffene können etwa bei Beeinträchtigungen des 
nächtlichen Schlafs einen öffentlich-rechtlichen Unterlassungs-
anspruch analog§ 1004,§ 906 BGB gegen wesentliche Belästigungen 
geltend machen, wobei die Richtwerte der LAI-Hinweise berücksichtigt 
werden können:  Urteil BImSchG/LAI Bayern 2019
VG München, Urteil v. 28.11.2018 – M 19 K 17.4863 - Bürgerservice 

(gesetze-bayern.de

Öffentliche Beleuchtung: §26 StVO: Beleuchtung FGÜ = einzige gesetzliche 

Beleuchtungspflicht Straßenbaulastträger.

Verkehrsteilnehmer: Beleuchtungs- und Sorgfaltspflicht gem. § 1, 17 ff StVO

 Großer Gestaltungsspielraum für Kommunen, ob und wie wo beleuchtet werden 

soll. Verkehrsicherungspflicht beschränkt auf Instandhaltung, Räumung Schnee 

und Eis und Beseitigung Gefahrenstellen, die selbst bei größter Sorgfaltspflicht

Verkehrsteilnehmer nicht erkennbar wären, dann als Einzelfallmaßnahme.

 Sorgfalts- und Verkehrssicherungspflicht der Verkehrs-teilnehmenden kann von 

Straßenbaulastträger durch unterschiedliche lichtunabhängige Maßnahmen 

unterstützt werden.

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2018-N-34074
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Grenzwerte der Lichtimmissionsrichtlinie zum Bundesimmissionsschutzgesetz BImschG
https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/lichthinweise-2015-11-03mit-formelkorrektur_aus_03_2018_1520588339.pdf

Hinweis: 1 Lux = 

< 3fache Vollmondstärke

Hinweis: Auch wenn die öffentliche Straßenbeleuchtung als nicht genehmigungsbedürftige Anlage nicht den Anforderungen gem. § 22 
BImSchG unterliegt, sollten die Grenzwerte für Anwohner bei der Planung der öffentlichen Beleuchtung berücksichtigt werden. Urteil 
BImSchG/LAI Bayern 2019 VG München, Urteil v. 28.11.2018 – M 19 K 17.4863 - Bürgerservice (gesetze-bayern.de

https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/lichthinweise-2015-11-03mit-formelkorrektur_aus_03_2018_1520588339.pdf
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2018-N-34074


Probleme:  
• Nicht Stand der Technik und Wissenschaft
• Keine gesetzliche Regelung mangels Regelungsbefugnis
• Nutzen Gleichförmigkeit nicht belegt:

• viele Masten – hohe Kosten, Kollissionsgefahr

• viele Lichtpunkte – Einsatz hoher Lichtströme, Energie

• hohe Lichtmasten: 
 höherer Lichtstrom notwendig
 breitflächige Emissionen = Störung Naturräume
 rückwärtige Immissionen = Gebäude/Anwohner

• Nicht-Berücksichtigung von Anwohner- und Umwelt-
belangen (BImschG, BNatSchG), Gesundheit

• Man kann nicht nicht nach DIN beleuchten!



Definition: Was ist eine DIN-Norm? Die DIN-Norm bezeichnet ein privates Regelwerk mit
Empfehlungscharakter, in dem sowohl materielle als auch immaterielle Gegenstände
vereinheitlicht werden. Sie wird vom Deutschen Institut für Normung (DIN) in Berlin
erarbeitet.►DIN-Norm | Was ist eine DIN-Norm? (ibau.de)

https://www.din.de/de/ueber-normen-und-
standards/normen-und-
recht/rechtsverbindlichkeit-durch-normen

„Die Anwendung von Normen 
ist grundsätzlich freiwillig. 
Normen sind nicht bindend, das 
unterscheidet sie von 
Gesetzen.“

Sind Normen Pflicht?  

Warum muss man Normen kaufen?  

„Gesetze werden durch staatliche Gremien erarbeitet und durch Steuergelder 
finanziert. DIN hingegen arbeitet privatwirtschaftlich.“ https://www.din.de/de/ueber-
normen-und-standards/kaufen

https://www.ibau.de/akademie/glossar/din-norm/:~:text=Entstehung%20des%20DIN-,Definition%3A%20Was%20ist%20eine%20DIN%2DNorm%3F,(DIN)%20in%20Berlin%20erarbeitet.
https://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/normen-und-recht/rechtsverbindlichkeit-durch-normen
https://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/kaufen


*Hinweis: DIN ist ein privatwirtschaftlich organisierter Verein, der sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von Normen, anderen Verlagsprodukten und Dienstleistungen 

finanziert. Neue DIN ab 09_2021, sieht Absenkung vor. 

Hinweise: Industrienorm DIN-EN13201* Straßenbeleuchtung

 Da mit Ausnahme des Fußgängerüberwegs keine gesetzlichen Beleuchtungspflichten bestehen und daher keine gesetzlichen 
Vorgaben zur Ausgestaltung gibt, werden zur Planung oft technische Normen herangezogen, wie etwa die Industrie-
empfehlung DIN EN 13201 Straßenbeleuchtung. Diese sind im Gegensatz zu Gesetzen kostenpflichtig, ca. 600 €.

 Siehe DIN-Webseite  https://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/kaufen „Gesetze werden durch staatliche 
Gremien erarbeitet und durch Steuergelder finanziert. DIN hingegen arbeitet privatwirtschaftlich.“ 

 Mangels Regelungsbefugnis der Normungsgremien erfolgt aus den Normen keine Rechtspflicht Beleuchtung zu installieren, 
ein bestimmtes Niveau zu erreichen und Abschaltungen auszuschließen: Auszug aus: DIN 13201-1:2021-09, Kapitel 1 
Anwendungsbereich: "Dieses Dokument legt keine Kriterien fest, nach denen zu entscheiden ist, ob eine Verkehrs-
fläche zu beleuchten ist oder wie eine Beleuchtungsanlage zu verwenden ist.“

Keine problematische 

Gleichförmigkeit!

für P-Klassen

*Hinweis: DIN ist ein privatwirtschaftlich organisierter Verein, der sich im

Wesentlichen aus dem Verkauf von Normen, anderen Verlagsprodukten und Dienstleistungen finanziert. Neue DIN ab 09_2021, sieht Absenkung vor. 

DIN vs. Rechtsgüter, kommunale Selbstbestimmung:

 DIN-Normen sind nicht ausgerichtet auf den Schutz der von Licht betroffenen Rechts-güter, 
z.B. Grenzwerte Immissionsrichtlinie für Anwohner, Umweltbelange. 

 Keine Berücksichtigung lichtunabhängiger Alternativen, örtlicher Begebenheiten (inkl. 
finanzieller Lage), Ortsbild, moderne Fahrzeugbeleuchtung etc.

 Die DIN EN 13201 kann zwar grundsätzlich als Orientierungsgrundlage einer 
Beleuchtungsplanung dienen. Die IT-gestützte Auslegung birgt jedoch die Gefahr der 
Überdimensionierung, z.B. wenn hohe Gleichförmigkeiten geplant werden. 

 Die Kommunalrichtlinie (KLAR-Förderung) 4.2.1 Sanierung von Außen- und Straßenbeleuchtung | Nationale 

Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz fordert zwar die Planung nach DIN, jedoch 
dass diese den Vorgaben des Technischen Annex zur KLR („niedrigste Beleuchtungs-klasse) 
sowie  den Gesetzen und Verordnungen wie BImSchG/BNatSchG entsprechen“. Zudem wird 
darauf verwiesen, dass „die Auslegung (nach DIN-Norm) keine vollständige Lichtplanung für 
die spezifische Situation vor Ort darstellt. Dies kann ein Abweichen von der DIN-Norm 
rechtlich erforderlich machen und begründen (siehe Verweis auf BfN-Skript 543 – Leitfaden 
Außenbeleuchtung)

 Tipps: Anwendung Norm:
- Orientierung an bisherigen Beleuchtungsstärken
- Verkehrszahlen (Fahrzeuge, Fußgänger) in den Dunkelstunden ermitteln: 
- Wahl Beleuchtungsklasse (s. KLR) mit niedrigster Lichtmenge + mehrstufige, 

gleichmäßiges mehrstufiges Absenken im Laufe Nacht

- Besser z.B.: Damit die öffentliche Beleuchtung nicht nur technischen sondern auch 
ökologischen und ästhetischen Kriterien folgt: eigene Parameter definieren: eigene 
Parameter definieren zur Lichtlenkung 0 % ULR, Farbe max. 2200 K, Lichtpunkthöhen, 
eigene mittlere Beleuchtungsstärken, Beleuchtung Gehweg statt Straßenfläche, da 
Autoscheinwerfer auch seitlich ausleuchten und Haltepflicht gilt. Reduzierungen, 

Abschaltungen.

Abb unten: Auszug DIN-Klassen, Screenshot aus  BfN-Skript 543:

Kriterien zur Einstufung Beleuchtungsklasse: z.B. Verkehrszählungen 
und Nutzungsfrequenz – großer Handlungsspielraum – wer 
entscheidet

https://www.din.de/de/ueber-normen-und-standards/kaufen
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung-der-nki/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/sanierung-von-aussen-und-strassenbeleuchtung


Industrienorm DIN EN 13201 im Verhältnis zu BImSchG/BNatschG und Förderstelle ZUG: 
Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative wird mit der Kommunalrichtlinie (KLR) die Umrüstung der Außen- und 

Straßenbeleuchtung gefördert. 

1. Der Technischen Annex zur KLR fordert neben einem ULR von 0 % und der Begrenzung der Farbtemperatur auf max. 

3000 Kelvin die „niedrigste normkonforme Beleuchtungsklasse“. Dies schließt die Beleuchtungsklasse P7 ein Link 

Technischer Annex Kommunalrichtlinie (Seite 9).

2. Auf der Seite zur Information zu den Fördervoraussetzungen Link Fördervoraussetzungen KLR unter „Häufig gestellten 

Fragen“: 

Zudem wird darauf verwiesen, dass „die Auslegung (nach DIN-Norm) keine vollständige Lichtplanung für die spezifische 

Situation vor Ort darstellt.

3. Unter „Praxisbeispiele und Lesetipps“ wird auf den Leitfaden zur Neugestaltung und Umrüstung von Außen-

beleuchtungsanlagen“ des Bundesamtes für Naturschutz verwiesen: Link BfN-Skript 543 - Leitfaden Neugestaltung 

Außenbeleuchtung. Darin heißt es zur Auslegung der DIN: 

„Die Vorgaben der DIN EN 13201 stellen keine eigenständigen rechtlich verbindlichen Pflichten dar, sodass ein

Unterschreiten der Mindestwerte der Beleuchtungsstärke allein keinen Rechtsverstoß verursacht. Vielmehr kann

eine reduzierte Helligkeit aus Gründen des Naturschutzes (Anm. oder weiterer Rechtsgüter) rechtlich erforderlich

sein.“

Das bedeutet, dass ein Unterschreiten oder Abweichen von den technischen Regeln der DIN gegenüber (Förder-)Stellen,

die eine DIN-Berechnung einfordern, mit entsprechendem Verweis begründet werden kann, um so anderen Rechtsgütern

Rechnung zu tragen.

https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/mediathek/dokumente/241111%20TA%20KRL%202024_bf_nach%20BAnz.pdf
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung-der-nki/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/sanierung-von-aussen-und-strassenbeleuchtung
https://bfn.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/130/file/Skript_543.pdf
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Insektensterben
75 % Abnahme der Insekten-Biomasse 

in 27 Jahren in Naturschutzgebieten

Aktionsprogramm Bundesregierung 2018: 
Krefelder Studie Hallmann et al , 2017

Artensterben ist lebensbedrohend!



Die Ökodienstleistungen (Wohlfahrtswirkung) der Insekten

Anreicherung des Bodens mit Organischer Substanz = Humusbildung. Diese Funktion ist klimarelevant 

= Larven des Rosen- oder des Nashornkäfers.

Abbau Organischer Substanz (lebende Pflanzen, tote Pflanzen, Kadaver, Kot, Holz etc.). Als Beispiele sind 

zu nennen: Blattschneiderameisen, Raupen der Schmetterlinge, Larven des Rosenkäfers, Maikäfer 

(Engerlinge). Aaskäfer zersetzen Kadaver. Koprophagen zersetzen Kot. Bekanntestes Beispiel ist der 

Skarabäus, welcher bei den Ägyptern heilig war. Xylobionten (Kugelspringer ,Hirschkäfer, Juchtenkäfer etc.). 

Auch der Borkenkäfer zählt zu dieser Gruppe (1. Stadium der Zersetzung).

Regulierung von Ökosystemen durch Prädation z.B. Wespen und Hornissen oder Freßfeinde

Schlupfwespen (Parasiten) oder Raubwanzen. Diese Insekten wirken Schäden in der Landwirtschaft 

entgegen und beugen Schädlingskalamitäten vor. Insekten werden ja auch zur biologischen 

Schädlingsbekämpfung eingesetzt..

Gewässerreinigung. Hier sind es vor allen die Larven wasserlebender Insekten welche dem Abbau 

organischer Substanz im Wasser und damit der Gewässerreinigung dienen = Larven der Eintagsfliegen, 

Steinfliegen, Köcherfliegen oder Wasserkäfer.

Bestäubungsfunktion. Diese wird allgemein hervorgehoben und der anthropogene Nutzen quantifiziert. 

Man sollte hier besonders die Nacht lebenden Insektenfauna hervorheben, die bei uns fast 

zusammengebrochen ist (Nachtschmetterlinge).

Credit: Conrad Fink, BUND BaWü

Das Bestäuber-Thema ist halt so das anschaulichste, aber sicher sind wir / die Natur arm dran, wenn diese Insekten/Mikroorganismen bspw kein 

Dung mehr abbauen oder das Wasser reinigen.

Dazu hatte ich kürzlich auch gelesen, dass die ganzen Miesmuscheln die Ostsee innerhalb ein paar Tagen einmal durchgefiltert haben, diese 

aber eben auch bedroht sind wegen Erwärmung, Verunreinigung, Lichtverschmutzung (öffnen sich nicht, wenn’s zu hell ist) Viele Grüße, Peter



Regenwürmer:
Mitteilung der Deutschen Wildtierstiftung  
dpa:230504-99-557574/2   (2023)
Deutsche Wildtier Stiftung | In Mainächten 
paaren sich die Regenwürmer und
Immobilien - Gartenlampen aus: Regenwürmer 
paaren sich gerne im Dunkeln - Wirtschaft -
SZ.de (sueddeutsche.de) „Regenwürmer 
brauchen Dunkelheit zur Paarung - sie spüren 
über ihre Haut, wie hell es ist.“ Anmerkung: 
Nicht „Gartenlampe aus“ sondern erst gar 
nicht installieren!) 

Regenwürmer:
Biologie: Lichtverschmutzung hält 
Regenwürmer im Boden - science.ORF.at
(2024).  „Lichtverschmutzung reduziert die 
Aktivität von Regenwürmern an der 
Oberfläche, wie eine Studie der Universität für 
Bodenkultur (BOKU) Wien zeigt. Dadurch 
wächst das hochallergene Ragweed besser und 
höher – und das hat wiederum Auswirkungen 
auf die menschliche Gesundheit.“

https://www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/in-mainaechten-paaren-sich-die-regenwuermer
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/immobilien-gartenlampen-aus-regenwuermer-paaren-sich-gerne-im-dunkeln-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-230504-99-557574
https://science.orf.at/stories/3223601/


BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNatSchG) und Beleuchtung

verkündet Im BGBl: 18.08.2021   Entwurf HeNatSchG §§ 4, 35, 38 ff

Ziel:

• „Nachteilige Auswirkungen von Lichtimmissionen auf Pflanzen 

und Tiere wild lebender Arten eindämmen“

 gesonderte Anforderung seit 01.03.2022 für Schutzgebiete (NSG, 

Nationalparks, Kern- und Pflegezonen BRR)

• Verbot neuer Straßenbeleuchtung und leuchtender Werbeanlagen in 

Schutzgebieten ( begründete Ausnahmen möglich)

• allgemeine Anforderungen gem. neu eingefügtem § 41 a für gesamte 

Landesfläche:

• „Neu zu errichtende Beleuchtungen an Straßen und Wegen, 
Außenbeleuchtungen baulicher Anlagen und Grundstücke sowie 
beleuchtete oder lichtemittierende Werbeanlangen sind technisch 
und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu versehen und 
so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wild lebender Arten vor 
nachteiligen Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt sind,
die nach Maßgabe einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 4d 
Nummer 1 und 2 zu vermeiden sind.“

• Abs. 2 beinhaltet Pflicht zur Um- oder Nachrüstung bestehender 
öffentlicher Beleuchtung. 

 in Vorbereitung zur Umsetzung § 41 a =  Anwendung   

maßgeblicher Publikationen 
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2023: Novelle Hess. Naturschutzgesetz. 

https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2023-

01/210123_hmuklv_naturschutzgesetz.pdf

Gesetz: https://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-NatSchGHE2023V1P21
(in Kraft seit 08.06.2023)

https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2023-01/210123_hmuklv_naturschutzgesetz.pdf
https://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-NatSchGHE2023V1P21


NATIONALE BIODIVERSITÄTSSTRATEGIE 2030 (Entwurf)

Ziele- & Maßnahmenkatalog zur NBS 2030.pdf (bmuv.de)

https://dialog.bmuv.de/bmu/de/home/file/fileId/810/name/Ziele-
%20&%20Ma%C3%9Fnahmenkatalog%20zur%20NBS%202030.pdf

https://dialog.bmuv.de/bmu/de/home/file/fileId/810/name/Ziele-%20&%20Ma%C3%9Fnahmenkatalog%20zur%20NBS%202030.pdf
https://dialog.bmuv.de/bmu/de/home/file/fileId/810/name/Ziele-%20&%20Ma%C3%9Fnahmenkatalog%20zur%20NBS%202030.pdf
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VERMEIDUNGSPFLICHTEN:

Bundesimmissionsschutzgesetz:

- Licht, welches auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die 

Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkt, ist je nach Art, Dauer 

und Ausmaß eine Immission nach § 3 Abs. 2 BImSchG. 

- Für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen bestimmt § 22 Abs. 1 Nr. 1 

BImSchG, dass diese so zu errichten sind, dass schädliche Umwelt-

einwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar 

sind.

- § 22 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG verlangt, dass nach dem Stand der Technik

unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß

beschränkt werden

Aktuelle Rechtslage + Ergänzungen
https://www.bundestag.de/resource/blob/374848/56042d3a1df1080f8a73ebabb7cc1c28/lichtverschmutzung-data.pdf

Wissenschaftlicher 

Dienst dt. Bundestag

Bundesnaturschutzgesetz – gilt schon immer 24 h

• §§ 13 ff Eingriffsregelungen (Vermeidungsgebot, Verschlechterungsverbot)

• § 44 – besonderer Artenschutz (Fledermäuse, alle EU-Vögel)

neu nach Änderung 2021:

• § 23 ff – Verbot Beleuchtung NSG, NPs, Kern- und Pflegezonen

Biosphärenreservat gültig ab 01.03.2022 (Ausnahmen begründet)

• § 41 a: Eindämmung LVS Landesfläche  mit Rechtskraft RVO

• Hessen (HeNatSchG – in Kraft 8.6.23): § 4 - Schutz von Lebewesen vor Beleuchtung  

i.V.m. § 35 Schutz von lichtempfindlichen Tier- und Pflanzenarten sowie Insekten, § 2 
Klimaschutz 010623_hmuklv_naturschutzgesetz_web.pdf (hessen.de) (Broschüre zum hess. 
Naturschutzgesetz)

 Hessen: Checkliste Artenschutz bei allen Bauvorhaben (Punkt 5.4 –

Steuerung Beleuchtungsreinrichtungen) 

Checkliste zur arten- und biotopschutzrechtlichen Vorprüfung nach §§ 18, 44 

Bundesnaturschutzgesetz (hessen.de)

• Bayern: Art. 15 BayImSchG; Art. 11 a BayNatSchG, § 21 BaWü-NatG

EU-Wiederherstellungsverordnung (in Kraft seit 18.08.204): Art. 49/32: Beendigung, 

Verminderung oder Sanierungen.. von Lichtverschmutzung in sämtlichen Ökosystemen.

Nationale Biodiversitätsstrategie 2030 (Entwurf) – Handlungsfeld 16.4. – Eindämmung der 

Lichtverschmutzung (Zunahme stoppen, 10 % Landesfläche 

bis 2030  natürlich dunkel) 

Baugesetzbuch (BauGB) 

• § 1 (5, 6) Besondere Verpflichtung der öffentlichen Hand zum Erhalt der Biodiversität und 

Sicherung Lebensgrundlagen…

Baunutzungsverordnung BauNVO)

• § 15: Unzulässige Belästigung von baulichen und sonstigen Anlagen (Licht)

Bürgerliches Gesetzbuch

• § 906 (1): Anspruch auf Unterlassung Beleuchtung (Belästigung)

Urteil Bundesverfassungsgericht Klimaschutz Beschluss vom 24. März 2021 - 1 BvR 2656/18, 1 BvR 288/20, 1 BvR

96/20, 1 BvR 78/20, Pariser Abkommen 1,5°

Arbeitsplätze im Freien:

Ggf. Beleuchtungspflicht Arbeitsstätten entsprechend den Empfehlungen der

techn. Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.4 – Ort und Zeitpunkt

Arbeitsverrichtung! D.h. es sind bestimmte Beleuchtungsstärken gefordert.

Es ist nicht beschrieben WIE diese Beleuchtungsstärken zu erreichen sind. D.h.,

eine Taschenlampe oder EX-Stirnlampe können ausreichen.

Zudem: Gem. Punkt 7.1 der ASR A3.4 kann eine Gefährdungsprüfung zur

Wahrung der Verhältnismäßigkeit von den Vorgaben abweichen.

Öffentliche Beleuchtung: §26 StVO: Beleuchtung FGÜ = einzige gesetzliche 

Beleuchtungspflicht Straßenbaulastträger.

Verkehrsteilnehmer: Beleuchtungs- und Sorgfaltspflicht gem. § 1, 17 ff StVO

 Großer Gestaltungsspielraum für Kommunen, ob und wie wo beleuchtet werden 

soll. Verkehrsicherungspflicht beschränkt auf Instandhaltung, Räumung Schnee 

und Eis und Beseitigung Gefahrenstellen, die selbst bei größter Sorgfaltspflicht

Verkehrsteilnehmer nicht erkennbar wären, dann als Einzelfallmaßnahme.

 Sorgfalts- und Verkehrssicherungspflicht der Verkehrs-teilnehmenden kann von 

Straßenbaulastträger durch unterschiedliche lichtunabhängige Maßnahmen 

unterstützt werden.

https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2023-06/010623_hmuklv_naturschutzgesetz_web.pdf
https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2022-03/checkliste_zur_arten_-_und_biotopschutzrechtlichen_vorpruefung.pdf
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html;jsessionid=C86AE95D251E811325FEF6A85D203543.internet972


Bundesimmissionsschutzgesetz:
 Berücksichtigung der Grenzwerte für Anwohner in 

der kommunalen Straßenbeleuchtung unabhängig 

von § 22 (1) Satz 3 BImSchG.

- Licht, welches auf Menschen, Tiere und Pflanzen,

den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie

Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkt, ist je nach

Art, Dauer und Ausmaß eine Immission nach § 3

Abs. 2 BImSchG.

- Für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen

bestimmt§ 22 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG, dass diese

so zu errichten sind, dass schädliche Umwelt-

einwirkungen verhindert werden, die nach dem

Stand der Technik vermeidbar sind.

-§ 22 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG verlangt, dass nach

dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche

Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß

beschränkt werden.

§§ 13 ff Eingriffsregelungen 

§§ 39, 44 – besonderer Artenschutz 

§§ 23 ff: Verbot Beleuchtung NSG,           

Kern- und Pflegezonen BRR etc. 

(§ 41 a Eindämmung auf Landesfläche)

• Eindämmung Lichtverschmutzung 

• Zunahme stoppen

• 2030: 10 % Landesfläche natürlich dunkel

§ 1 (5, 6) Besondere 

Verpflichtung der öffentlichen 

Hand zum Erhalt der 

Biodiversität und Sicherung 

Lebensgrundlagen…

§ 41 a BNatschG

„Neu zu errichtende Beleuchtungen an 
Straßen und Wegen, Außenbeleuchtungen 
baulicher Anlagen und Grundstücke sowie 
beleuchtete oder lichtemittierende Werbe-
anlangen sind technisch und konstruktiv so 
anzubringen, mit Leuchtmitteln zu 
versehen und so zu betreiben, dass Tiere 
und Pflanzen wild lebender Arten vor 
nachteiligen Auswirkungen durch 
Lichtimmissionen geschützt sind, die nach 
Maßgabe einer Rechtsverordnung nach § 54 
Absatz 4d Nummer 1 und 2 zu vermeiden 

sind.“   Tritt in Kraft mit RVO und mit 
Grenzwerten, aber – Auftrag klar und 
es sollte in Vorbereitung darauf 
hingearbeitet werden!

§ 15 BauNVO = Licht als Belästigung

§ 906 (1) BGB – Anspruch Unterlassung

Klimaschutzurteil BVerfG 2021:

„Unser Handeln oder Nichthandeln muss auch 
von dem Bewusstsein der Auswirkungen auf 
zukünftige Generationen geprägt sein!“







Glühlampe = 12 lm/W             - 25 Watt = 300 lm Lichtstrom

LED =  80 -140 lm/W    - 10 Watt = ca. 1000 lm Lichtstrom

Erkenntnis: Gestiegene Energieeffizienz ist  ein Problem:





Nachthimmelqualität der Rhön; max. 21.77 mag/arcsec²
Definition natürliche Nachtlandschaft: 21.4 mag/arcsec²

Problem:
 Lichtverschmutzung 

entsteht fast 
ausschließlich in 
Siedlungen wirkt jedoch 
auch außerhalb 

Konflikte:
 Naturschutz
 Immissionsschutz
 Landschaftsbild
 Energieverbrauch

Ziel:

 Anforderung Neuplanung

 Verbesserung Bestand

 Reduzierung in den 
Siedlungen: Umrüsten, 
Abschalten, Reduzieren

 Dadurch weniger 
Belastung innerhalb u. 
Außenbereich durch 
weniger Streuung

amber, 
max. 2200 K

Geringe Lichtströme
Abschirmung, niedrige 
Lichtpunkthöhen

Vermeiden, reduziert einsetzen, optimieren, abschalten.

Entscheidungen treffen
Maßnahmen ergreifen

Abschalten, Reduzieren
amber, 
max. 2200 K

Abschirmung, niedrige 
Lichtpunkthöhen



Nachthimmelqualität der Rhön; max. 21.77 mag/arcsec²
Definition natürliche Nachtlandschaft: 21.4 mag/arcsec²

Problem:
 Lichtverschmutzung 

entsteht fast 
ausschließlich in 
Siedlungen wirkt jedoch 
auch außerhalb 

Konflikte:
 Naturschutz
 Immissionsschutz
 Landschaftsbild
 Energieverbrauch

Ziel:

 Anforderung Neuplanung

 Verbesserung Bestand

 Reduzierung in den 
Siedlungen: Umrüsten, 
Abschalten, Reduzieren

 Dadurch weniger 
Belastung innerhalb u. 
Außenbereich durch 
weniger Streuung

amber, 
max. 2200 K

Geringe Lichtströme
Abschirmung, niedrige 
Lichtpunkthöhen

Grundsätze Neuplanungen/ Verbesserung Bestand:

• Start and stay with natural darkness: Vermeiden, hinterfragen, Bedarf prüfen, 
Außerbetriebnahme, Eigenverantwortung stärken, mit Dunkelheit anfreunden

• Alternativen zu ortsfester Beleuchtung: Nutzung vorgeschriebener Beleuchtung wie 
Fahrzeugbeleuchtung im Zusammenspiel mit Markierungen, Reflektoren bevorzugen, 
sachgemäßer Einsatz mobiler Leuchten, Anpassung Wegführung, kontrastreiche 
Anstriche, Warnschilder, eigenverantwortliche Nutzung von mobilem Licht (Fahrzeuge, 
Taschenlampen)

• Falls nicht vermeidbar: technische und ökologische Anforderungen: 
• Weniger ortsfeste Lichtpunkte

• Reduzierter Lichtstrom, Steuerung, Reduzierung und Abschaltungen 
--> Anschaffung und Einsatz von dimmbaren Leuchten zur nachträglichen 
Regelung des Lichtstroms bei allen Beleuchtungsanlagen

• Gute Abschirmung, keine rückwärtige Abstrahlung

• Niedrige Lichtpunkthöhe, dunkle Masten und dunkle Flächen

• Geringe schädliche Blauanteile, max. 7 % Wellenlängenanteile unter 490 nm; 
entsprechend 1800 bis max. 2200 Kelvin,  nicht höher 2700 Kelvin

Verbesserung Bestandsbeleuchtung: 
Notwendigkeit prüfen, Ausrichtung, Spektrum optimieren durch z.B. Reduzierung 
Lichtstrom, Farblinsen und - Folien

Abschalten, Reduzieren



Foto: Marc Streit

Umrüstung von 1800 K (Natriumdampf) auf 2200 K –
beste Balance Energie- und Umwelteffizienz, unterstützt sehen, blendet und 
spiegelt weniger, geringere Auswirkungen auf die Mehrzahl der Arten, 
schöneres Ortsbild

§ 35 Abs. 1, 2
- Lichtlenkung, Farbe 



Allmus, bernsteinfarben

Technische Daten:
LED Camino Typ 48 der Firma Schuch 
48 LED SONDER, LED-Außenleuchte
in Sonderausführung wie folgt:
48 1602 CL LR 518
- 21-26W Systemleistung, 1.730lm Leuchtenlichtstrom
- asymmetrisch breitstrahlend
- Farbtemperatur 1800k, Überspannungsschutz 10kV
- Leuchte lackiert in DB702 N
- Schutzklasse II / Schutzart IP66
- Konstantlichtstromfunktion, Leistungsreduzierung mittels
Steuerphase



Dunkelheit in Siedlungen:
Niedrige Lichtpunkthöhen

mber LED
große Abstände zwischen Leuchten
niedrige Lichtströme

Alle Aufnahmen: Poppenhausen an der Wasserkuppe (Rhön)

Schwach beleuchteter Parkplatz



Institut für Landschaftsökologie und 
Naturschutz im NABU - Downloads 
(ilnbuehl.de)

1994

§ 35 Abs. 2: Spektrale 
Zusammensetzung 

Barriere

4000 K

3000 K

bis 2000 K

Empfehlung der Lichtimmissionsrichtlinien zum BImSchG = 
Spektrum der NAV; ca. 1800 – 2000 Kelvin

https://www.ilnbuehl.de/downloads/


Vermeiden:  Alternativen, kleine Lichtlösungen
Fahrzeugbeleuchtung ausnutzen!

kleine Wandleuchte mit 500 lm 
reicht auch im öffentlichen Raum 
statt Mastleuchte für den 
Beleuchtungszweck völlig aus. 

2200 K mittlerweile auch im 
Privatbereich problemlos erhältlich!

Licht an 
/aus bei 
10 lx 
Statt
30 lx!

Siehe auch:
EnSiKuMaV

Lichtstrom: Dauerhaft auf 
50 % absenken! ab 09/22 
(Dipperz), Mehrfachdim-
mung einstellen

Vermeiden: Zählungen und 
Außerbetriebnahme

Dämmerungsschalter: Schaltschwelle einstellen

Eigenverant-
wortung gem.
§§ 1, 25 StVO

30 lm, Bewegungs-
melder, amber – l
leuchtet flächig aus!

1,5 m

Kleine Lösungen

öffentlicher Raum: 

(Werbe)-Anstrahlung:

Verzicht April bis 
September ganz-
tätig. Oktober bis 
März nur bis 
22:00 Uhr. 



Neuanschaffungen / Nachrüstungen :
Gleichmäßiges Dimmen – kostengünstig!

Bewegungsmelder – prüfen weil:
teuer, Nutzungseffizienz, Laufstegeffekt?

Weniger Flächen beleuchten: Gehweg statt Fahrbahn = niedrigere Masten, geringe Lichtströme und Reflex-
ionen; Einsatz geeigneter Optiken, z.B. asymmetrisch breitstrahlend für  gute Lichtverteilung. Rechts unten: gar 
nicht beleuchten (Kreisel). 

Besser und günstiger: Zur Steuer-
barkeit nur noch dimmbare Leuchten 
einsetzen, deren Lichtstrom sich nach 
Installation noch regeln lässt. 

§§ 4
§ 35 Abs. 1 Satz 1 HeNatG
- Erforderliches Maß



Enorme Kosten und Lichtimmissionen vermeiden durch niedrige Masten:

Hauptstraße Bad Neustadt

Stark befahrende Straßen Offenbach



Gar nicht beleuchten: Parkplätze



Petersberg-Magretenhaun

Hübsche statt „technische“ Leuchten!



Best Practice Stadtwerke Bad Brückenau: 
Mastkürzung – durch den geringeren Abstand zwischen Leuchte und Fläche ist 

eine gezieltere Beleuchtung mit weniger Streuung besser möglich und es 
können geringere Lichtströme eingesetzt werden. 



Möglichkeit: Rückkauf der Straßenbeleuchtung!
Herr der eigenen Leuchten - Lichtplanung wieder selbst machen!



Wahl und Einsatz von Linsenoptiken, die das Licht unterschiedlich verteilen.
Z.B. asymmetrisch-bandförmig, asymmetrisch-engstrahlig etc, um Flächen unterschiedlich zu beleuchtung. 

In Bestandsbeleuchtung (z.B. Straßen-, Wege- oder Parkplatzbeleuchtung) können durch den Einsatz von Reflektoren und 
Linsenoptiken die Lichtlenkung und die Reduzierung des Blauanteils und Blendung kostengünstig erreicht werden – ohne 
große Verluste bezgl. der Effizienz. Für die Leuchten der meisten Hersteller sind die Produkte bereits problemlos 
erhältlich auf dem Markt und bedürfen nur des Einbaus. 

Beispiel: Guide_for_Street_lighting_optics_v1.0_2024_WEB.pdf (ledil.com)

Links: Auch sog. 
LED-Retrofits
können für 
Bestandsbeleucht
ung eine Lösung 
sein, wenn 
gleichzeitig auch 
die Lichtlenkung 
nach unten 
gewährleistet ist, 
wie in diesem 
Beispiel. 

Symbolisch: 
Vorher: hoher Blauanteil                       Nachher

https://www.ledil.com/search/?q=AMBER&q=AMBER

https://www.ledil.com/wp-content/uploads/2024/03/Guide_for_Street_lighting_optics_v1.0_2024_WEB.pdf


Thorsten Eckstein

Best Practice:



Handlungsmöglichkeiten   

Werkzeugkasten
Vermeidung ZukunftVerbesserung Bestand

 Sensibilisierung auf allen Ebenen; z.B. in Publikationen, Webseiten, 

Mit gutem Beispiel voran bei eigenen Liegenschaften

 „Immer in 24 h denken“ - Anwendung aller naturschutzrechtlichen 
Verpflichtungen aus BImSchG/BNatSchG auch auf die Dunkelstunden: z.B. in 
allen naturschutzfachlichen Stellungnahmen, Planungen, Genehmigungen

 Einberufung eines „Lichtgremiums“, um Umweltbelange zu priorisieren –

Kümmerer – Ökologie, Augenkunde, Ästhetik, Klima

EINWIRKEN AUF:

• Anpassung Förderprogramme/Ausschreibungen (Bauvorhaben, Flutlicht etc.)
• Festsetzungen Bautleitverfahren inkl. Baugnehmigung
• Kooperationen, z.B. mit IHK
• Maßnahmenplan für Optimierung der Bestandsbeleuchtung
• Arbeitskreis Lichtverschmutzung gründen, Citizen Science, KÜMMERER

• DAS WICHTIGSTE:

• Ent-Irrlichtern – alle „Gesetze“, „Pflichten“, hinterfragen und belegen lassen



Bessere Steuerung und Verbindlichkeit durch Lichtleitlinie bzw. Satzungsrecht

- Lichtleitlinien/Lichtmasterplan inkl. Maßnahmen erstellen

Mehr Verbindlichkeit: Kommunale Eigenverantwortung für mehr Nachtschutz für gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse (das Zepter selbst in die Hand nehmen!)

Sternenstadt Fulda (sternenstadt-
fulda.de) (Beleuchtungsrichtlinie)

Mustervorlage Lichtleitlinie 2021:

https://www.sternenstadt-fulda.de/#beleuchtungs-richtlinie


LICHTLEITLINIE DARMSTADT 2025 (mit Anmerkungen)

• Gilt als Kompromiss mit Luft nach oben zunächst für städtische Beleuchtung 

und alle Beteiligungen (Wohnungsbaugesellschaft,  Bauverein etc.). 

• Leitfaden für Privat/Gewerbe. Satzung soll folgen.

• Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 

 Straßenbeleuchtung:

Bestand:

 Nachtabsenkung vorziehen, Lichtstrom/Blauanteil reduzieren:

- Niedrigverkehrszeit ab 19:00 Uhr und bis 6:30 Uhr (S. 43) 

- Nachtverkehrszeit: 00:00-5:00 Uhr mit Möglichkeit der Abschaltung (S. 43)

Neuplanung:

 Alternativen erwägen, Entscheidung über zu beleuchtende Flächen (Gehweg/Fahrbahn)

 Begrenzung von Farbtemperatur (möglichst nicht höher als 2200 K) , Abstrahlwinkel, 

Lichtstrom/Beleuchtungsstärken, Lichtpunkthöhen möglichst niedrig, 

 LAI-Grenzwerte für Straßenbeleuchtung berücksichtigen (Seite 57) – Fahrbahn oder Gehweg

 Festsetzungen in der Bauleitplanung: Bebauungsplan, städtebauliche Verträge, Baugenehmigung

 Gebäudeanstrahlung:

- Verzicht April bis September ganztätig. Oktober bis März nur bis 22:00 Uhr. 2 Ausnahmen

- Ganz schlechte Beleuchtung wird bis zur Umrüstung erstmal abgeschaltet

• Sportanlagen: 10 Meter außerhalb der Sportanlage maximal 2 lx (Seite 46)

• Parkanlagen: Pufferzone im Umfeld und möglichst keine Beleuchtung (Seite 53)

• Umsetzung: Die AG Lichtleitlinie trifft sich auch weiterhin, begleitet Umsetzung, sammelt Erfahrung, 

macht Exkursionen (z.B. nach Gütersloh – Erfahrung Nachtabschaltung) und schreibt das Dokument fort. 

https://www.darmstadt.de/presseportal/pressemitt

eilungen/einzelansicht/magistrat-der-

wissenschaftsstadt-darmstadt-stimmt-lichtleitlinie-

fuer-die-oeffentliche-beleuchtung-in-kommunaler-

zustaendigkeit-zu



Beleuchtungskonzept 

Biebergemünd

Beschlossen am 24.05.2022

Pressemitteilung:

https://www.biebergemuend.de/seite/

de/spessart/4881/-

/Lichtverschmutzung_vermeiden.html

Beleuchtungskonzept:

https://www.biebergemuend.de/eigen

e_dateien/aktuelles/2022/juli/beleucht

ungskonzept_biebergemuend.pdf

Grundlage:

Musterlichtleitlinie Landkreis Fulda
Muster_kommunale_Lichtleitlinie_und_
Beschlussvorlage.pdf 
(biosphaerenreservat-rhoen.de)

NACHTABSCHALTUNG SEIT 2022

https://www.biebergemuend.de/seite/de/spessart/4881/-/Lichtverschmutzung_vermeiden.html
https://www.biebergemuend.de/eigene_dateien/aktuelles/2022/juli/beleuchtungskonzept_biebergemuend.pdf
https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/fileadmin/media/Downloads_-_PDF/Projekte/Muster_kommunale_Lichtleitlinie_und_Beschlussvorlage.pdf


Weiterentwicklung Muster-
Lichtleitlinie BR Rhön



Weiterentwicklung der Beleuchtungsrichtlinien: Planungshilfen
Herausgegeben: UNESCO Biosphärenreservat Rhön in Kooperation mit Landkreise FD, KG, 
NES, WAK und SM
• Erfüllt deutsche Bestimmungen mit weitergehenden Regelungen zur Vermeidung von störenden 

oder umweltbeeinträchtigenden Lichtimmissionen: Immissionsrichtlinie, ASR A3.4, Broschüre 
Nachhaltige Außenbeleuchtung des Hess. Umweltministeriums, BfN-Skript 543 Außenbeleuchtung)

https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/beleuchtung
 Festsetzungen Bpläne, Baugenehmigungen, Beleuchtungskonzepte!

Grundlage u.a.: 
Bestimmungen des 
BImSchG, ASR A.3.4

1. Vermeidung im Vorfeld – Sensibilisieren - Information – Beratung - Vorgaben:

• Frühzeitige Bauherreninformation, Förder- und Beratungsmöglichkeiten nutzen,
Anforderungen an Ausschreibungen, Vorgaben im Rahmen Grundstückskaufvertrag

https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/beleuchtung


Freigabe Fördermittel Flutlichtumrüstungen:
1. Vorgabe techniche Anforderungen:
• Umrüstung auf 3000 K
• 0 % ULR
• max. 1 lx in 20 m Abstand
2. Freigabe erst nach Prüfung der Lichtberechnung

FFH-Gebiet Ulster, Hilders
 Lebensraum zurückgewonnen



Handlungsmöglichkeiten   

• Sensibilisieren – auf allen Ebenen 

• Mit gutem Beispiel voran  -- eigene Liegenschaften optimieren

• Kommunale Steuerungsmöglichkeiten:
• Leitgedanke: BImSchG und BNatSchG  - planvolles Vorgehen bzgl. dunkler Infrastruktur
• Anwendung Grundsätze des Verwaltungshandelns: „Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit“ (=Vermeiden)

Regelungsmöglichkeiten über 

 Kommunale Gestaltungssatzungen – Lichtleitlinien/Lichtkonzepte  Inkl. Abstimmung/Vorgabe 

von Beleuchtungsparametern für Stadtwerke/Energieversorger bzgl. Beleuchtungsstärke, 

Farbe, Lenkung

 Festsetzungen in Bebauungsplänen (§ 9 BauGB)

 Städtebauliche Verträge (§ 11 BauGB)

 Auflagen in Baugenehmigungen  Ausgleichsmaßnahmen?!

 Ausschreibungen/Förderrichtlinien

• Maßnahmenplan Optimierung Bestandsbeleuchtung – Koop. IHK

Vermeidung ZukunftVerbesserung Bestand § 35 Abs. 7
Festsetzung BPlan



Prädikat #lichtbewusstsein unterstützen



Ab 2022: Prädikat #lichtbewusstsein - Kooperation zwischen Stadt, Landkreis und IHK Fulda:

Anspruch: Unternehmen sollen ihre Beleuchtung(spraxis) hinterfragen; auch bezüglich Beleuchtungspflichten vs. Komfort

Ziel: Eindämmung der Lichtverschmutzung; Umsetzung Planungshilfen, Schutz der Nacht

Vorgehen: Unternehmen (einzelne Filialen) dokumentieren mit vorher-nachher-Bildern ihre Bemühungen. Beratende 
Unterstützung kann kostenfrei angefordert werden, auch Begehung vor Ort. Prädikat wird für 3 Jahre verliehen – inkl. 
Nachtführung mit den Sternenführern des Sternenpark Rhön. Alle Infos: Prädikat #lichtbewusstsein - IHK Fulda

https://www.ihk.de/fulda/innovation/umweltschutz/nachtschutz/praedikat-lichtbewusstsein-5397624




Auswirkung auf Umgebung deutlich reduziert



Vorher – Nachher: Absenken auf Horizontale, Farbfilterfolie 

Ausrichten/Anbringen von Farbfilterfolie: 

Farbfilterfolie:
Farbfilterfolie:



Wahl und Einsatz von Linsenoptiken, die das Licht unterschiedlich verteilen.
Z.B. asymmetrisch-bandförmig, asymmetrisch-engstrahlig etc, um Flächen unterschiedlich zu beleuchtung. 

In Bestandsbeleuchtung (z.B. Straßen-, Wege- oder Parkplatzbeleuchtung) können durch den Einsatz von Reflektoren und 
Linsenoptiken die Lichtlenkung und die Reduzierung des Blauanteils und Blendung kostengünstig erreicht werden – ohne 
große Verluste bezgl. der Effizienz. Für die Leuchten der meisten Hersteller sind die Produkte bereits problemlos 
erhältlich auf dem Markt und bedürfen nur des Einbaus. 

Beispiel: Guide_for_Street_lighting_optics_v1.0_2024_WEB.pdf (ledil.com)

Links: Auch sog. 
LED-Retrofits
können für 
Bestandsbeleucht
ung eine Lösung 
sein, wenn 
gleichzeitig auch 
die Lichtlenkung 
nach unten 
gewährleistet ist, 
wie in diesem 
Beispiel. 

Symbolisch: 
Vorher: hoher Blauanteil                       Nachher

https://www.ledil.com/search/?q=AMBER&q=AMBER

https://www.ledil.com/wp-content/uploads/2024/03/Guide_for_Street_lighting_optics_v1.0_2024_WEB.pdf


Best practice #lichtbewusstsein:

• Die grellen und aufgeneigt montierten LED-
Strahler wurden auf die Horizontale geneigt. 

• Zudem wurde die Farbfilter Folie „amber“ 
angebracht.  

• Die Werbebeleuchtung wurde abgeschaltet.



Was auf einmal alles geht:
- Dauerhafte Abschaltungen
- Außerbetriebnahme Beleuchtung 

Kraftfahrtstraße etc. 



IPCC: Global Warming 1,5 °C
„Sicherheits“verlust durch Klimawandel und Artensterben

§ 2 HeNatG
Bewältigung Klimawandel



Münchner Sicherheitskonferenz 2025 - Bericht des Bundesnachrichtendienst: 
Klimapolitik ist nationale Sicherheitspolitik Die Analyse zeigt, wie die Klimakrise unsere 
Sicherheit in Deutschland und Europa bedroht. 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/2700052-2700052

https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/2700052-2700052


Ca. 4.000 Nachstunden im Jahr

 davon 2.900 Std zwischen 22:00 - 6:00 Uhr
Schätzungen: mind. 80 % ungenutzt, keine Fußgänger



„Jede Straßenbeleuchtung ist 

verwerflich! 

Sie 

• ist ein Eingriff in Gottes 

Ordnung

• macht die Tiere scheu und die 

Diebe kühn

• verschlimmert die Sitten…“

Nachtabschaltung der öffentlichen Beleuchtung! – Naturnacht Fulda-Rhön

Man war nicht immer davon überzeugt, 
die Dunkelheit der Nacht künstlich zu beleuchten: 

https://naturnacht-fulda-rhoen.de/ressourcen/nachtabschaltung-oeffentliche-beleuchtung/


Hessisches Netzwerk gegen Lichtverschmutzung - Nachtabschaltung (lichtverschmutzung-hessen.de)

Les Notes 

Scientifiques de 

l’Office (senat.fr)

< 19 000 

Communes

In Deutschland:

305 erfasste 

Kommunen

Stand: 31.01.23

Nachtabschaltung sind keine Seltenheit!

https://www.lichtverschmutzung-hessen.de/Nachtabschaltung
https://www.senat.fr/rap/r22-292/r22-2921.pdf


Den Rückgang der nächtlichen Lichtimmissionen in 
Frankreich sieht man anhand von Satellitendaten



Analyse der Nachtabschaltungen in Frankreich von 2014 –
2024 (veröffentlicht Juli 2025) inkl. Animation 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/extinction-eclairage-public-etude-
pratiques-collectivites Übersetzt mit Google Translate ins Deutsche: 
https://www-cerema-fr.translate.goog/fr/actualites/extinction-eclairage-public-
etude-pratiques-collectivites?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp

Unten: Screenshots aus der Animation – jeder schwarze Punkt ist eine Kommune, 
die nachts abschaltet, darunter auch größere Städte. 

Rechts: Viele Ortsschilder sind um einen Hinweis zur Nachtabschaltung 
ergänzt. Die Vorteile in Bezug auf Energieeinsparung und Biodiversität werden 
häufig gemeinsam kommuniziert. Kommunen informieren ihre Bürgerinnen und 
Bürger umfassend, z.B. Billiere Information für Bürgerinnen und Bürger zur 
Nachtabschaltung Billiere

https://www.cerema.fr/fr/actualites/extinction-eclairage-public-etude-pratiques-collectivites
https://www-cerema-fr.translate.goog/fr/actualites/extinction-eclairage-public-etude-pratiques-collectivites?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
https://naturnacht-fulda-rhoen.de/wp-content/uploads/2025/03/nachtabschaltung-billiere-.pdf




In Frankreich wird flächendeckend abgeschaltet, und nicht nur aus Energiespargründen,
sondern man hat verstanden, wie wichtig es ist und steht dahinter: 



In Frankreich wird in über 19 000 
Kommunen, darunter auch Großstädte 
wie Mühlhausen, abgeschaltet. 



Abschalten!

Königswinter

Stromverbrauch:

2017/8: 1 300 000 kWh

2018-21: 5000 LED:     700 000 kWh

12/2022: 0-5 Uhr aus:   385 000 kWh

Einsparung: 80 000 € /Jahr

Credit: Dr. A, Hänel

Safety/security:
Polizeipräsidiums Bonn wurde am 05.12.2022 eine Erhebung 

der Kriminalitäts- und Verkehrsunfallzahlen vorgenommen. 

Dies wurde am 05.02.2023 wiederholt und es konnten im 

Ergebnis keine erhöhten Zahlen von Einbrüchen oder 

Verkehrsunfällen in dem Zeitraum der nächtlichen 

Abschaltung der Straßenbeleuchtung festgestellt werden



„Zuvor hatte sich der Bürgermeister unter 
anderem in mehreren Gesprächen mit der 
Polizei explizit dazu informiert, ob es im 
Zusammenhang mit der Nachtabschaltung 
der Straßenbeleuchtung zu einem Anstieg von 
Straftaten gekommen sei. Dieses sei nicht der 
Fall, betonte die Polizei.“ 

Quelle: Straßenlaternen in Gütersloh sollen nachts 

wieder durchgängig leuchten – Gütersloh 
(guetersloh.de)

Am 15.12.2023 entschied der Rat der Stadt sich für 
die Beibehaltung der Abschaltung: 
https://epaper.nw.de/data/68328/reader/reader.html
?#!preferred/0/package/68328/pub/139746/page/17
/alb/11284833

Montag – Donnerstag: 0 – 4 h
Freitag – Sonntag: 2 – 6 h

Februar 2025: Der Rat der Stadt Gütersloh hat sich
nach einer weiteren Evaluierung zur Beibehaltung der
Nachtabschaltung entschieden mit dem Kompromiss,
freitags und samstags die Abschaltzeit um 1 h zu
verkürzen.

Gütersloh = Vorbild

https://www.guetersloh.de/de/rathaus/presseportal/news/meldungen/strassenbeleuchtung-nachts-wieder-durchgaengig.php
https://epaper.nw.de/data/68328/reader/reader.html?#!preferred/0/package/68328/pub/139746/page/17/alb/11284833


„Die Stadt verfügt über 9.500 Lichtquellen, die seit Anfang Dezember 2022
alle auf LED-Technologie umgestellt wurden. Die Abschaltung betrifft 5.600
Leuchten. Diese Abschaltungen werden zu einem Rückgang des
Stromverbrauchs um 670.000 kWh/Jahr führen, was einer Einsparung von
etwa 120.000 Euro entspricht (Angabe nach Zahlen von Oktober 2024).

https://www.chateauroux-metropole.fr/informations/actualites/extinction-nocturne-de-leclairage-public-a-
chateauroux#:~:text=La%20Ville%20dispose%20de%209,chiffres%20d%27octobre%202024).



Gerade kleine ländlich gelegene 
Kommunen können durch die 
Nachtabschaltung besonders positiv 
auf die Außenbereiche und 
Schutzgebiete einwirken. 

2015



„Wir schalten nicht ab 
wegen Geld, wir schalten 
ab, weil es wichtig und 
richtig ist.“

Benjamin Reinhard,
BGM, ehem. Polizist

- seit 2013  Abschaltung
-Umrüstung LED 2018

Tann, Großenlüder, Gersfeld, Melperts



Seite 99

„Ausschalten der Beleuchtung – die Nacht ist schön
In einer Zeit, in der fast jeder zu Hause ist, was nützt es dann, die
Straßenlaternen eingeschaltet zu lassen? Eine Frage, die sich bis
vor einigen Jahren nur wenigen stellte. Aber das Bewusstsein für
die Herausforderungen – sowohl in Bezug auf die Umwelt als auch
die Wirtschaft – haben zu einem Wandel unserer Denkweise
geführt.

Seit dem 13. Mai sind die Straßen von Billère in Dunkelheit
getaucht – von Mitternacht bis 5 Uhr morgens. Die wahre Nacht
kehrt zurück – eine beruhigende Pause und Notwendigkeit in
unserem hektischen Leben.“

Auf 8 Seiten wird den Bürger/innen ausführlich die
Nachtabschaltung erklärt: „Nachts abschalten - die Artenvielfalt
sagt Danke“. Es werden auch Tipps gegeben: „Denken Sie an eine
Taschenlampe“ Der Aspekt der Sicherheit wird mit einem Satz
begegnet: „Die Kriminalität wird nicht explodieren. Die
Abschaltung hat nichts mit Unzivilisiertheit zu tun.“

https://www.billere.fr/wp-content/uploads/2022/06/Billere-Mag-
N%C2%B0-137-juillet-aout-septembre-2022.pdf  

Vollständige Übersetzung: https://naturnacht-fulda-
rhoen.de/2024/06/13/eine-stadt-schaltet-ab/ 

KOMMUNIKATION wie in Frankreich – so nimmt man 
liebevoll die Bürgerinnen und Bürger mit!

Partnerstadt von Petersberg

14 000 Einwohner



Hürden bei der Umsetzung der Nachtabschaltung der öffentlichen Beleuchtung in der Nacht 
als Kompromiss zwischen Komfort und Nachteile 

Ungewohnt
- Entfremdung vom Sternenhimmel und den natürlichen Abfolgen in der Natur durch Straßenbeleuchtung, Sommerzeit, fehlende 
Nachterfahrung

Wissensdefizite
 Wenig Kenntnisse über die schädlichen Auswirkungen nächtlichen Kunstlichts im Freien  Kosten, Immissionsschutz, Artenschutz, Klima, Auswirkungen 

durch den Skyglow (Streuung an Wolken) auf Umgebung und Außenbereiche 
 Überhöhung der Bedenken und mangelnde Akzeptanz von Statistiken, Untersuchungen und langjährigen Erfahrungen in Kommunen, die aufzeigen, dass 

Bedenken unbegründet sind 
 teils überhöhte  Komfortansprüche, geringe Bereitschaft zur Gewöhnung oder eigenverantwortliches Bemühen 
 falsches Verständnis von gefühlter Unsicherheit und realem Schutz, wenn alleine oder exponiert

Kommunikationsprobleme
 Nichtvermittlung der weiteren Vorteile über Geldeinsparung hinaus 
 Schweigen oder Zurückhaltung der Befürworter der Nachtabschaltung und deren Schwierigkeit, spontan auf Gegenargumente zu reagieren.

Nicht-Berücksichtigung der Bedürfnisse der Befürworter:
 Wenig Rücksicht auf Personen, die die Nachtabschaltung befürworten und die Vorteile schätzen: den Rollladen oben lassen zu können, ihren Garten zum 

Wohle von Igel, Insekten und Vögel ohne ganznächtliche Kunstlichteinwirkung zu wissen, den Sternenhimmel von zu Hause betrachten können und dazu 
bereit sind, sich auf späte Uhrzeiten einzustellen, etwa Taschenlampen mitzunehmen und sich ggf. um Gesellschaft anderer für den Heimweg bemühen. 



Studie zum Sicherheitsempfinden: Viele haben dieses mulmige Gefühl | tagesschau.de (2022)
Studie zur Kriminalitätsfurcht (2022): https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Forschung/ForschungsprojekteUndErgebnisse/Dunkelfeldforschung/SKiD/Ergebnisse/Ergebnisse_node.html

„Künstliches Licht“ als ist als Mittel zur Reduzierung von subjektiven
Unsicherheitsgefühlen und Reduzierung der Kriminalitätsfurcht nicht
erwähnt. Einige Menschen, insbesondere Frauen, (nicht alle!) empfinden
auch an hell erleuchteten Orten ein subjektives mulmiges Gefühl, wenn sie
zu unbelebten Zeiten oder abgeschiedenen Orten sind (auch tagsüber). In
Begleitung oder in Gruppen hingegen tritt das mulmige Gefühl nicht auf.

Nachteile nächtliche Beleuchtung:

• Sichtbarkeit durch Licht ist nicht mit Sicherheit gleichzusetzen und kann
unangenehme Gefühle auslösen (Präsentierteller);

• Beleuchtung bietet keinen realen Schutz, weder tags noch nachts;

• Beleuchtung kann dagegen Vorfälle begünstigen, überhaupt erst
ermöglichen oder zu riskanterem Verhalten führen;

• Beleuchtung kann dazu führen, dass man auf Wege gelenkt wird, die
wegen Licht vermeintlich sicher wirken, aber außerhalb sozialer
Kontrolle liegen;

• Beleuchtung kann den unangenehmen „Laufsteg-, Schaufenster- oder
Präsentiertellereffekt“ verursachen, der ein ungutes Gefühl der
Exponiertheit hervorruft, alleine schutzlos zu sein.

• Lichtquellen können zu Blendung und starken Kontraste führen und
Sehfähigkeit soweit herabsetzen, dass man in der dunklen Umgebung
kaum etwas erkennt; mit der Folge dass:

• je nach Grad der Blendung können Unbehagen, Unsicherheit und
Ermüdung (psychologische Blendung) auftreten;

• Künstliches Licht hält wach und kann krank machen: Es macht
öffentliche Räume attraktiver zum Verweilen, was einhergeht mit
Übergehen des Müdigkeitspunkts. Dies kann erhöhte Reizbarkeit,
aggressives Verhalten und Verringerung prosozialer Reaktionen zur Folge
haben, ebenso wie erhöhten Alkoholkonsum, nächtlichem Lärm und
Vermüllung etc., was wiederum bei unbeteiligten Passanten und
Anwohnenden Unbehagen verursachen kann. Auch die Gesundheit leitet
unter Aufenthalt im nächtlichen Dauerlicht.

• Der Blick in Kunstlichtquellen kann zudem zu photobiologischen
Augenschäden führen.

• Des Weiteren verleitet Beleuchtung zu schnellerem nächtlichen Fahren,
was der Unfallverhütung zuwiderläuft.

https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/korri-dunkelfeldstudie-101.html#:~:text=Studie%20zum%20Sicherheitsempfinden%20Viele%20haben%20dieses%20mulmige%20Gef%C3%BChl&text=Kriminalstatistiken%20erfassen%20l%C3%A4ngst%20nicht%20jede,sogar%20bedroht%20f%C3%BChlen%20%2D%20insbesondere%20Frauen.
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Forschung/ForschungsprojekteUndErgebnisse/Dunkelfeldforschung/SKiD/Ergebnisse/Ergebnisse_node.html


Ernst nehmen: STRATEGIEN GEGEN  UNSICHERHEIT!
Aber Einsicht, dass Kunstlicht keine Vorfälle oder gesellschaftlichen Probleme löst, sondern sogar ermöglichen kann 
und Erkenntnis, dass Beleuchtung gern wirksameren aber aufwändigeren Präventions- und Sicherheits-maßnahmen
vorgeschoben wird. 

Öffentliche Beleuchtung/Umgebung

• Umfassende Analyse: Sicherheitsorientiere Beleuchtung sollte der Orientierung dienen, nicht in unbelebte 

Bereiche locken und die wenigen Fußgänger/Innen in der Nacht zusammenführen:

 weniger Wege beleuchten = Wegführung, die Menschen zusammenführt

 mehr mit gut sichtbaren Markierungen arbeiten

 Typischerweise unbelebte Bereiche (Parks) nachts nicht beleuchten

 Anforderung an Lichtgestaltung:  blendfrei, dezent zur Unterstützung unserer Sehfähigkeit, keine hell-

dunkel-Kontraste, angenehme warme Lichtfarben, „Laufstege“ vermeiden.

• Präsenz der Einsatzkräfte, vermüllte und verwahrlosten Bereiche beseitigen

Was kann selbst  man tun:

• nora App installieren und stets Taschenlampe mit sich führen - Eigenverantwortung!

• Heimweggruppen/Treffpunkte organisieren/digitale Vernetzung: „Wir laufen gemeinsam nach Hause!“

• Begleit-Apps wie Wayguard, Life360, Angebote wie Heimweg-Telefon* nutzen

• Trainieren, denn Entgegenkommende stellen grundsätzlich keine Gefahr dar.

• Training - falsche Furcht überwinden steigert Selbstbewusstsein und Lebensqualität – Heimwegtelefon e.V. 

• Vorteile der Dunkelheit kommunizieren, Sternenhimmel präsentieren

Seriöse Angebote von  Kommunen:

• Wegführung, die die Menschen zusammenführt

• Schul- und Heimweglotsen  organisieren: „Wir gehen gemeinsam heim“

• Kommunale Heimweg-App/Telefon auf die Beine stellen

• Disco-Shuttles; Heimbringservice

• flexibles Anhalten Linien-Busse

• vergünstigte Taxifahrten am Wochenende

• Geld für : niedrigschwellige präventive Beziehungsberatungsangebote (wahre Gefahr sind 

Beziehungskonflikte)

• Positive Kommunikation der Dunkelheit – auch über Nachteile Beleuchtung und Vorteile der Dunkelheit

für Tiere und Menschen (Schlaf),  Klima, Artenschutz, Sternenhimmel sprechen. 

Ausführlich: www.lichtverschmutzung-hessen.de
https://naturnacht-fulda-rhoen.de/ressourcen/tipps-gegen-unbehagen-bei-dunkelheit/

http://www.lichtverschmutzung-hessen.de/


Licht aus - einfach mal von April bis September ausprobieren!
Tipp: Bürger/Innen mitnehmen!



Verkehrszeichen 394 der Straßenverkehrsordnung 

(roter Laternenring)  - legitimiert Abschaltung in ganz D



Vom Segen der Nachtabschaltung…

Mehr Infos zu den Vorteilen der Nachtabschaltung und Umgang mit Unbehagen:  

Hessisches Netzwerk gegen Lichtverschmutzung - Vorteile und Strategien gegen Unbehagen (lichtverschmutzung-hessen.de) b 
Foto: C. Rossberg

…dort, wo man es gewohnt ist, erkennt man = mehr Lebensqualität!

- Schutz vor einer schädlichen Umwelteinwirkung im Sinne des Immissionsschutzes
- besserer Schlaf und mehr Erholung ohne künstliche Abdunklung durch Rollos, dunkler Garten
- schönes Gefühl durch Wissen um Nutzen für Biodiversität, Klimaschutz und Steuergeld
- Solidarität mit den Tieren in der Ortschaft und den Außenbereichen (Skyglow)
- Sternenhimmel vor der Haustür und Balkon, auf dem Marktplatz und im Garten
- schöneres ruhigeres Ortsbild - es ist auch ohne Straßenbeleuchtung nie ganz dunkel 
- Kompromiss und Berücksichtigung der Bürger/Innen, die sich weniger Lichtimmission in Wohnräumen und 

Gärten wünschen und die Sichtbarkeit des Sternenhimmels schätzen
- mehr Eigenverantwortung (Taschenlampe), mehr Gemeinsinn: wir laufen wieder zusammen heim
- Argument: langjährige sehr gute Erfahrungen in den Kommunen, 
- Vorbild für andere Kommunen in Sachen Klima- und Artenschutz, Energieeinsparung

Reduced street lighting at night and health: A rapid appraisal of public views in England and Wales - ScienceDirect

https://www.lichtverschmutzung-hessen.de/Nachtabschaltung/Nachtabschaltung_und_Unbehagen
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829215000775?via%3Dihub


Sternenparkwochen 2025 brechen Rekorde: Besucher strömen in die Rhön -
Osthessen|News

https://osthessen-news.de/n11781558/sternenparkwochen-2025-brechen-rekorde-besucher-stroemen-in-die-rhoen.html


Sternenpark Rhön – eine Chance für …

mehr Biodiversität
- Ruhe- und Aktivitätszeiten tag-/nachaktive Tiere

- Orientierung Vögel, Insekten, Fledermäuse, Amphibien

- Fortpflanzung, Brut, Jagdverhalten

- Pflanzen

effektiven Klimaschutz
- Rohstoffe, Produktion Masten, LED, Kabel

- Energie für Betrieb

- CO 2 –Anstieg - Bedrohung für Alle

mehr Gesundheit und Lebensqualität
- Gesundes Schlafen - ohne Rollo

- Zirkadianer Rhythmus

- Ruhe- und Erholungsphasen:

 Regenrationshormon Melatonin

- Ästhetisches Orts- und Landschaftsbild

mehr Kultur, Lebensqualität, Tourismus
- Sternenhimmel der Menschheit

- MINT-Fächer

- Ästhetik, Inspiration, Faszination, Beruhigung 



Bester Sternenpark der Welt – das geht nur gemeinsam und wenn sich jeder 

seiner Verantwortung bewusst ist



Weißt Du, wie viel Sternlein stehen…?

Sternbild Orion von links: Osnabrück, Vorstadt, Rhön. Dr. A. Hänel
Link: IUCN (International Union for Conservation of Nature; deutsch Internationale Union zur Bewahrung der Natur: 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-033-En.pdf

"Lichtverschmutzung schwächt unsere Verbindung zur Natur."



Orte schaffen, an dem die Menschen den Himmel am Tag und in der Nacht 
erleben können. Z.B. Sternenkino mit kostenloser Audio-Sternenführung

http://www.ulstertal.de/

http://www.ulstertal.de/


Sternenpark Rhön - Schutz der Nacht –
Maßnahmen zur Wiederherstellung der natürlichen Dunkelheit 

(Abschalten – Optimieren/Reduzieren)

UN – Nachhaltigkeitsziele SDG:

3 = Gesundheit und Wohlergehen: Erholung besserer Schlaf, Lebensqualität 
durch Sichtbarkeit Sternenhimmel

4 = hochwertige Bildung: Sternenführungen = Astronomie ist populärster Zugang 
zu den MINT-Fächern (alle Menschen ob groß oder klein lieben Sterne); 
lebenslanges Lernen BNE: Wissensvermittlung in den Bereichen Schutz der Nacht, 
Auswirkungen von künstlichem Licht auf Mensch und Natur sowie Astronomie. 
Artenschutz durch Astronomie 

9 = Industrie, Innovation und Infrastruktur: bessere Technik

11 = nachhaltige Städte und Gemeinden: Siedlungen sind wichtige Lebensräume 
für div. Arten, Streuung in Umgebung, ästhetische Nachtlandschaft und Ortsbild

12 = verantwortungsvoller Konsum: Nächtliches Kunstlicht ist mit einem hohen 
Ressourcen-/Energieverbrauch verbunden. Licht zählt zu den schädlichen 
Umwelteinwirkungen i.S. BImSchG/ Gefährdungsfaktor Biodiversität. Mehr 
Eigenverantwortung.

13 = Klimaschutz: Abschalten = Energie sparen, weniger beleuchte Flächen –
weniger verbrauchte Ressourcen

14 = Leben unter Wasser: Verbesserung Gewässerökologie durch natürliche 
Beleuchtungsstärken (Kunstlicht verändert Gewässerökologie maßgeblich)

15 = Leben an Land:  wirksamer Arten- und Klimaschutz

17= Partnerschaften zur Erreichung der Ziele: Gemeinsam gegen LVS – in 
Partnerschaft mit Kommunen, Bildungsträgern, Verbänden, Bürger/Innen



Wir, die Tiere, leben in 
Euren Gärten und Nahe 
an Euren Siedlungen. 

Die meisten von uns 
sind nachts unterwegs.

Viele von uns sehr 
lichtempfindlich oder 
haben Angst vor 
Kunstlicht. 

Bitte nehmt Rücksicht 
auf uns….und…. 

LASST

Bürger sensibilisieren



www.sternenpark-rhoen.de

• Natur- und Artenschutz

• Landschaftsschutz

• Energieeinsparung

• Ästhetisches Ortsbild

• Gesundheit/Tourismus

• Faszination Sternenhimmel

 Lebensqualität

Schutz der Nacht in Siedlungen
Dunkelheit ist eine elementare Notwendigkeit der Natur – für Mensch und Tier! 

Lasst uns einfach mit weniger Kunstlicht glücklich(er) werden!

Alte Kirche unter dem Sternenhimmel

Nachtabschaltung Gütersloh  Dr. A. Hönel




